
Ausschreibung

Landesmeisterschaft Para Bogensport (im Freien)

01.08.2026 in Stockelsdorf

=======================================================================

Ausschreibung

Veranstalter Rehabilitations- und Behinderten-
Sportverband Schleswig-Holstein e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 9
24837 Schleswig 

Ausrichter ATSV Stockelsdorf
Bäckergang 6
23617 Stockelsdorf

Sportstätte Bäckergang 6
23617 Stockelsdorf

Turnierleitung Björn Arthur Zuev
Landesfachwart Para Bogensport
mail: bjoern.zuev@atsv-stockelsdorf.de

Kampfrichter/in Katja Bartel

zeitlicher Ablauf
01.08.26 09:00 Uhr Start Anmeldung und Ausgabe Startnummern

09:30 Uhr Bogenkontrolle
10:00 Uhr Begrüßung und einschiessen (4 Passen)
10:45 Uhr Start der Wertungspfeile
zwischen den beiden Durchgängen gibt eine 1 stündige Mittagspause

I.) Meldung und Meldetermin

Die namentliche Meldung der Schützen/innen und der teilnehmenden Mannschaft erfolgt 

gesammelt über die Vereine. Die Meldungen müssen enthalten Name,Vorname, Geburts-

jahr, Verein, Klassifizierung (soweit bereit erfolgt; ansonsten Rücksprache mit Turnierlei-

tung), Hinweis auf Rollstuhl, Schiessstuhl oder Hilfsperson bitte angeben.

Meldeschluss ist: 24.07.2026

II.) Allg. Bestimmungen

1 Es gelten die z. Zt. gültige DBS-Sportordung, DBS-Turnierordnung und Anti-
dopingcode des DBS.



2 Diese Landesmeisterschaft wird durchgeführt für alle nach DBS-Turnierord-
nung zugelassenen Klassen.

3 Es gelten die Wettkampfregeln des DBS in Verbindung mit den WA-Regeln.
4 Wertungsklassen

Die Klassenaufstellung, sowie Jahrgänge und Distanzen befinden sich im An-
hang A der Ausschreibung.

5 Mannschaftswertung
Es findet ebenfalls eine Mannschaftswertung statt. 3 Starter aus einem Verein 
bilden eine Mannschaft. Die Mannschaft ist bereits bei der Anmeldung zu be-
nennen.

6 Teilnahmeberechtigt
Startberechtigt sind alle sportgesunden Sportler/innen, die Mitglied in Vereinen
der Landesverbände des DBS sind, einen GdB von min. 20 % haben und ent-
sprechend der Klassifizierungsordnung klassifiziert sind. Ausnahmen gelten für
die Teilnehmer/innen, welche noch an keiner Para DM teilgenommen haben.

III) Wertung 

Es erfolgt eine Einzel- und Mannschaftswertung.

Plätze 1-3 erhalten eine Medaille und Urkunde,

Ab Platz 4 eine Urkunde.

IV)Organisationsbeitrag

Je Teilnehmer/in und Mannschaft ist ein Organisationsbeitrag in Höhe von 16,00 € zu 

entrichten.

Die Zahlungen sind auf das Konto des RBSV S-H zu entrichten:

VR Bank Schleswig-Holstein Mitte

IBAN: DE66 2176 2550 0000 3828 92

BIC-Swift: GENODEF1HUM

Verwendungszweck: 8600 LM Para Bogen, Name, Vorname

Der RBSV S-H übernimmt keine Kosten der An- und Abreise, der Unterkunft und Ver-

pflegung der Teilnehmer/in. Die Kosten dienen der Deckung des Verwaltungsaufwandes 

und der Vorbereitung dieser Veranstaltung.

V) Datenschutz

Das Rauchen und der Genuss von alkoholischen Getränken ist während des Wettkampfes 

auf dem Wettkampfgelände strikt untersagt. Der Ausrichter schließt eine Haftung für Mate-

rialschäden, welche während des Schießbetriebes entstehen, aus. Als Wettkampfkleidung 

sind nur die Vereinskleidung bzw. Sportbekleidung zugelassen. Jeans sind nicht erlaubt. Mit

der Teilnahme an der Landesmeisterschaft erklären sich alle Sportlerinnen und Sportler da-

mit einverstanden, dass ihre wettkampfrelevanten Daten elektronisch gespeichert und in den 



Medien veröffentlicht werden. Wettkampfbezogene Fotos von den Teilnehmern dürfen 

ebenfalls in den Medien veröffentlicht werden. Alle Sportlerinnen und Sportler haben ihren 

Schusszettel zu unterschreiben. Mit der Unterschrift auf dem Schusszettel erkennt der Sport-

ler sein aufgeschriebenes Ergebnis an. Nicht unterschriebene Schusszettel werden nicht 

gewertet.

VI)Proteste

Proteste während der Veranstaltung müssen schriftlich mit einer Begründung durch den 

Mannschaftsführer/in oder den/die Schütze/in bei Kampfgericht eingereicht werden. Der 

Protest muss spätestens 30 Minuten nach Bekanntwerden eines Grundes vorliegen.

Mit dem Einreichen des Protestes ist eine Protestgebühr in Höhe von 50,00 € zu hinterlegen.

Die Gebühr wird zurückgezahlt, sofern dem Protest stattgegeben wird.

Gegen die Entscheidung des Kampfgerichtes kann beim zuständigen Abteilungsvorstand 

Protest eingelegt werden. Der Protest ist innerhalb von 48 Stunden nach Beendigung der 

Veranstaltung schriftlich bei der Geschäftsstelle des DBS einzureichen. Es gilt das 

Eingangsdatum der E-Mail bzw. der Poststempel.

Die Protestgebühr in Höhe von 100,00 € ist diesem Widerspruch in Form eines 

Verrechnungsschecks beizulegen. Die Gebühr wird zurückgezahlt, sofern dem Protest 

stattgegeben wird.


